
Jugendhilfeausschuss Stadt 
Cottbus 

Information zur Situation geflüchteter Menschen in Cottbus 
2. Mai 2017





unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)  ohne Verwandte
Zuweisung MBJS, Polizeiaufgriff, Selbstmelder/in

stationäre Unterbringung 
in einer Kinder- und 
Jugendeinrichtung

innerhalb von drei Tagen: 
Antrag Familiengericht:

in der Regel 
AMTSVORMUNDSCHAFT

stationäre Clearing 
gem. §§27ff SGB VIII

ambulantes Clearing 
+ Unterbringung §34 SGB VIII

alle Unterbringungs- und 
Versorgungsformen nach

§§ 27 ff SGB VIII

bei Bedarf 
§ 41 SGB VIII für 
ü18 (ehemalige 

umA) 

gemeinsamer Übergang 
zum Sozialamt / Jobcenter 

(Kooperation & 
Fallbesprechung)

Zuständigkeit: 

Jugendamt



begleitete minderjährige Ausländer (umA) mit Verwandte ohne bestellten Vormund

innerhalb von drei 
Tagen: Antrag 

Familiengericht:
in der Regel 

AMTSVORMUNDSCHAFT

ambulantes Clearing 
& Unterbringung bei 

Verwandten 
ggf. Hilfe nach §§ 

27ff SGB VIII

alle Unterbringungs- und 
Versorgungsformen nach

§§ 27 ff SGB VIII

Unterbringung bei 
Verwandten

ggf. ambulante 
Hilfen

Zuständigkeit: 

Jugendamt

Unterbringung bei 
Verwandten 

(nach Prüfung durch 
das Jugendamt)

umA mit Verwandten 
Amtsvormundschaft 

bleibt bestehen

begleitete 
Minderjährige

Verwandte 
übernehmen 

Vormundschaft

Zuständigkeit: 

Sozialamt / Jobcenter



begleitete minderjährige Ausländer (umA) mit Verwandte als Vormund

Unterbringung bei 
Verwandten

ggf. ambulante Hilfen

Jugendamt

prüft regelmäßig das Kindeswohl, 

wenn die Kinder / Jugendliche bei 

Verwandten / Vormund wohnen

Zuständigkeit: 
Sozialamt / Jobcenter

Meldeverfahren
über Bürgerservice und 

Jobcenter

Verwandte übernehmen 
Vormundschaft

Zuzug


